
Gemeinde

Wongen-Brüttisellen

PROTOKOLL

Gemeindeversommlung

I l. Juni 2019 I rç.¿s bis 22.30 uhr I Gemeindesool Gsellhof , Brüttisellen
Vorsitz: Morlis Dürst, Gemeindeprösidentin
Stimmenzöhlende: Alfred Stoub Thomos Peter
Protokoll Christoph Bless, Gemeindeschreiber

)

Geschöfte: l. Genehmigung Johresrechnung 20lB der politischen Gemeinde
2. MittelfristigerRechnungsousgleich
3. Bouobrechnung für die Umgestoltung der Kernzone Wongen
4. Teilrevision der Verordnung über die Entschödigungen für Behörden

und Dienstleislungen im Nebenomt (Entschödigungsverordnung)
5. Teilrevision Gebührenverordnung
6. Anfrogen noch $ lZ des Gemeindegesetzes

Die formelle Eröffnung wird von Gemeindeprösidenlin Morlis Dürst vorgenommen. Nichtstimmbe-
rechtigte bittet sie, hinten ouf den Göstestühlen Plotz zu nehmen und sich der Stimme zu entholten.
Noch der Begrüssung weist sie ouf die ordnungsgemösse Publikotion und Aktenoufloge hin.

Als Stimmenzöhlende werden vorgeschlogen und ols gewöhlt erklört:

l. Alfred Stoub, BrüItisellen

2. Thomos Peter, Brüttisellen

Die Stimmenzöhlenden stellen die AnwesenheiT von 98 Stimmbetechtiglen fest
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Geschött Nr. I / Genehmigung der Johresrechnung 2018

Einleilung mit Informotion zum teitbild

Einleitend zu diesem Geschöft ínformiert Gemeindeprösidentin Morlis Dürst jeweils über die Ziele des
Leitbilds und die domif verbundenen gemeinderötlichen Schwerpunkte. Aufgrund der vielen Trok-
tonden der heutigen Gemeindeversommlung vezichtet sie dorouf und informiert kuz über die Ent-
wicklung und den okluellen Stond des neuen bzw. úberorbeiteten Leitbilds 2050 und dos Schwer-
pu n ktpro gr amm 2020 / 2024.

I Erlöuterungen des Ressortvorsfehers

Finonzvorstond Cloude Dougoud erlöutert die Vorloge onhond einer Powerpoint-Prösentotion
im Detoil und stützt sich dobei ouf die behördliche Broschüre, welche unter www.wongen-bruetti-
sellen.ch/Politik/Gemeindeversommlung obrufbor ist oder mit einem Abo per E-Moil oder Briefpost
noch House bestellt werden konn.

2 Anttog des Gemeinderol

Genehmigung der Johresrechnung 20lB mít einem Ertrogsüberschuss von CHF l'519'829.67

3 Dos Wesentliche in Kürze

- Die Johresrechnung 20lB schliessT onstelle eines budgetierten Aufwondüberschusses von
CHF 0.908 Mio. mit einem Ertrogsüberschuss von CHF 1,520 Mio. und somit um rund CHt 2,428
Mio. besser ob ols budgetiert.

Der überroschend gute Abschluss isf houptsöchlich ouf die bedeutend höher ousgefollenen
Steuereinnohmen zurückzuführen. Allein die Steuereingönge ous dem ordentlichen Rechnungs-
johr sind oufgrund der onholtend guten Konjunkturloge und der dodurch stork gestiegenen
Steuerkroft gegenüber dem Budget um mehr ols CHF 3 Mio. höher ousgefollen und gegenüber
dem Vorjohr um fosf CHF 2 Mio. ongestiegen.

- Irotz der guten Budgetdisziplin bei den beeinflussboren Ausgoben wurde dos budgetierle Auf-
wondtotol in den Bereichen Bíldung, Gesundheit und soziole Wohlfohrt überschritten. Aufgrund
des Rückbous der Liegenschoft on der Schulhousstrosse ó in Brüttisellen mussTe eine Wertberichti-
gung vorgenommen werden, díe zu erhöhtem Abschreibungsoufwond geführt hot.

- Der Ertrogsüberschuss von CHF l'519'829.67 wid dem Eigenkopitol gutgeschrieben. Dieses weist
per 31. Dezember 2018 einen Betrog von CHF 38'458'255.29 ous.

- Die lnvesiitionsousgoben liegen mit CHF 2,400 Mio. um CHF 2,134 Mio. tiefer ols vorgesehen,
wöhrend die lnvestilionseinnohmen mit CHF O,627 Mio. um CHt O,240 Mio. und domiT ebenfolls
geringer ousgefollen sind. lnsgesomt resultieren Nettoinvestitionen (Verwoltungs- und Finonzver-
mögen) von CHF 1,774 Mio., wos CHF 1,894 Mio. tiefer ist, ols budgetiert und houptsöchlich ouf
die Einsprochen bedingte Bouverzögerung des Betriebs- und Gestoltungskonzepts Zürichstrosse
zurückzuführen ist.

3.1 Ausgongsloge

Der budgetierte Brutto-Ertrog von CHF 39'520'000 wurde um rund CHF 3,414 Mío. resp. B.ó3 % vber-
troffen. Dieser betröchtliche Mehrertrog ist vor ollem ouf die ordenilichen Steuereinohmen des ok-
tuellen Rechnungsjohrs zurückzuführen, die um CHF 3,03ó Mio. höher ousgefollen sind. lm Vergleich
zum Vorjohr woren es diesmol vor ollem die notürlichen Personen, die zum Johresende hin deutlich
zugelegt hotten. Der Ertrogsonteil der juristischen Personen belrögt beiden ordentllchen Steuerein-
nohmen 27 ,4 % (Vorjohr 29,6 %), wos noch dem Ausschlog noch oben im Johr 201 7 wieder ouf eine
Normolisierung bzw. Reduktion ouf ein gewohntes Niveou schliessen lösst.
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Auch die Grundsteuern (plus CHF 0,ì93 Mio.), die Quellensteuern mit CHF 0,205 Mio. und die Steu-
erousscheidungen (CHF 0,480 Mio.) hoben sich positiver ols budgetiert entwickelt. Einzig bei den
Steuern früherer Johre wurde der vorgesehene Ertrog um CHF 0,397 Mio. und im Vergleich miT dem
Vorjohr sogor um CHF 0,642 Mio. verfehlt.

Die insgesomt positive Entwicklung der Steuereinnohmen wirkt sich in Verbindung mit dem vom
Konton erholtenen Ressourcenzuschuss von CHF 1,318 Mio. (Berechnungsbosis Steuerkroft 201ó)
doppelt positiv ous. Do dieser Finonzousgleich oufgrund der seit 2017 gestiegenen Steuerkroft ob
dem Rechnungsjohr 2019 entföllt, wird sich dieser positive Effekt in den nöchsten Johren nur in ob-
geschwöchter Form fortsetzen.

Aufgrund von neuen rechtlichen Vorousselzungen konnten im Bereich der gesetzlichen wirtschoft-
lichen Hilfe weniger Rückerstottungen geltend gemocht werden. Gegenüber dem Budget ist

dodurch ein Mindererlrog von CHF 0,419 Mio. entstonden.

Der budgetierte Brutto-Aufwond von CHF 40'477'500 wurde um rund CHF 0,982 Mio. resp. 2,44%
überschritten.

Dieser Mehroufwond ist houpTsöchlich ouf die Kostensteigerung in den Bereichen Gesundheit, so-
ziole Wohlfohrt und Bildung (CHF 0,403 Mio.) zurückzuführen. Zusötzliche Ausgoben bei der Sonder-
schule sowie höhere Zusotzleistungen von CHF 0,lBl Mio., mehr Soziolhilfe (CHF 0,029 Mio.) und um-
fongreichere Flüchtlingsbetreuung (CHF 0,055 Mio.) hoben dos Ergebnis belostet. Die Pflegefinon-
zierungskoslen sind sowohl bei der ombulonTen ols ouch bei der stotionören Pflege ongestiegen
(totol CHF 0.230 Mio.).

Aufgrund des Rückbous der Liegenschoft on der Schulhousstrosse ó musste eine Wertberichtigung
von CHF 0,27O Mio. vorgenommen werden. Donk geringerer lnveslitionsvolumen sind die ordentli-
chen Abschreibungen ober tiefer, wos die vorgeschrÍebene Abwertung onnöhernd oufzuheben
vermog.

Der Aufgobenbereich Behörden und Verwoltung hot rund CHF 0,105 Mio. weniger Aufwond beon-
sprucht ols budgetiert. Auch die Verwoltungsfunktion Umwelt und Roumordnung veaeichnet Min-
derousgoben von CHF 0,1ó0 Mio., wobeidie beiden Gebührenhousholte Abwosser- und Abfollwe-
sen günstiger ousgefollen sind (geringe Unterholtskosten beider Konolisotion und tieferer Entsor-
gungsoufwond).

Dos lnvestitionsgesomtvolumen (Vewoltungs- und Finonzvermögen) liegt mit rund CHF 1,774 Mío
oufgrund des durch Einsprochen blockierten Strossenbouprojekts on der Zürichstrosse (Flomingo-
Kreuzung) um CHF I '894 Mio. tiefer ols im Budget.

Eine nicht budgetierte dringend notwendige Fenstersonierung im Trokt E des Sekundorschulhous
Bruggwiesen musste für CHF 0,094 durchgeführt werden (gebundene Ausgobe). Wöhrend bei den
Verwoltungsliegenschoften ebenfolls mehr investiert wurde - durch den Rückkouf der Poströum-
lichkeiten sind Mehrousgoben von CHF 0.530 Mio. entstonden - wurden beim Strossenwesen
CHt 1,522 Mio. und bei der Konolisotion CHF '1.070 Mio. weniger ousgegeben.

Einnohmenseitig sind im Vergleich zum Budget im gebührenfinonzierten Abwosserbereich
CHF 0,120 Mio. weniger Konolisotionsonschlussgebühren eingegongen. Diese lnvestitionsminderein-
nohmen follen oufgrund des oufgeschobenen Betriebs- und Gestoltungskonzepts Zürichsfrosse und
dem domit verbundenen Konolersotz nicht sonderlich ins Gewicht.

Auch in diesem Johr konn den Behörden und der Verwoltung eine sehr gute Ausgobendisziplin ot-
testiert werden. Die Mehroufwendungen sind entweder gebunden oder ous nicht beeinflussboren
bzw. gesetzlich vorgeschriebenen Ursochen entsionden. Für Detoilinformotionen und einen ousführ-
licheren finonziellen Rückblick wird ouf den nochfolgenden Finonzbericht der Johre 2O14 bis 2018
der Firmo Swissplon.ch (Finonzplonungsmondot) verwiesen.
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3.2 Bericht zur lqufenden Rechnung noch Funktionen

092 Schurterhous. CHF 190'000 Minderqufwond
Durch den Kouf der Post-Röumlichkeiten wurde der zwecks ehemoliger Stockwerkeigentümerge-
meinschoft errichtete Erneuerungsfonds hinföllig. Die Auflösung hot zu einer Rückerstottung zu
Gunsten der loufenden Rechnung geführt.

21'l Oberslufe, CHF 180'000 Minderoufwond
20lB sind weniger Wochenlektionen Unterricht erteilt worden ols 201 7 , weil weniger Schülerinnen
und Schüler in der Sekundorschule unterrichtet wurden und weniger Vollzeiteinheiten vom Volks-
schulomt zur Verfügung stonden.

Ausserdem wurde weniger Schulgeld für Miltelschüler bezohlt, weil weniger Jugendliche ous Won-
gen-Brültisellen eine Mittelschule besuchen.

213 Tqgesslrukluren. CHF 40'000 Mehroufwond
Die Togesstrukturen sind wiederum gewochsen und betreuen im Johr 20lB noch mehr Kinder.
Dodurch sind sowohl Ausgoben wie ouch Einnohmen gestiegen und der Deckungsgrod liegt immer
noch deutlich über den geforderten ó0 %.2018 vezeichneten die Togesstrukturen rund 700 Modul-
besuche mehr ols 2Ol7 (l Modulbesuch ist z.B. I Kind im Mittogstisch on einem Tog. ì Kind wöhrend
39 Schulwochen dienstogs im Mittogstisch entspricht 39 Modulbesuchen).

220 Sonderschulung, CHF 330'000 Mehroutwond
Es mussten mehr Klossenossistenzen für Schülerinnen und Schüler eingesetzt werden, do diese ohne
eine Assistenz in bestimmten Lektionen dem Unterricht nicht folgen können.

Mit dem vermehrten Tuzug von fremdsprochigen Fomilien, mussten im DoZ-Unterricht (Deutsch ols
Zweitsproche) die LekTionenzohlen erhöht werden.

lm Theropiebereich wurden die Pensen um insgesomt drei Wochenlektionen erhöht, weil mehr Un-
terstützung nötig wor. Der Grund dofür ist der Ansïieg der Anzohl Kinder, die eine Logopödie- oder
PsychomoÌorik-Theropie brouchen.

Wegen Zuzugs von fremdsprochigen Fomilien wurden mehr Übersetzer/innen für Elterngespröche
benöligt.

Für Sonderschulen und Heime sind rund 30 % mehr Kosten ongefollen ols budgetiert. lm Johr 20lB
mussten insgesomt l9 Schülerinnen und Schüler, die in der Schule Wongen-Brüttisellen nicht inte-
griert werden konnten, in speziellen Einrichtungen geschult werden. Dos sind vier mehr ols 2017.
Die Tronsportkosten für Schülerinnen und Schüler für Sonderschulen sind um 7 % gesliegen, weil
mehr Schülerinnen und Schüler extern geschult wurden.

415 Pflegefinonzierung Allers- und Pflegeheime, CHt I 10'000 Mehroufwond
Die Erhöhung der Normdefizite, die neue Verrechnungsort der Mittel und GegensTönde (MiGeL) so-
wie eine Zunohme der Potienten mit höheren Pflegestufen hoben zu einer Kostenzunohme geführt.

580 Geselzliche wirlschoflliche Hilfe, CHF 500'000 Mindererfiog
Ausschloggebend für den Minderertrog sind in erster Linie der zu hoch budgetierte Kostenersotz für
Personen, die wírtschoftliche Soziolhilfe beziehen.

589 übrige Fürsorge, CHF 100'000 Minderoufwond
Es mussten merklich weniger Alimente bevorschusst werden, ols prognostiziert. lm Gegenzug konnte
in zwei Föllen bevorschusste Alimente durch lnkosso geltend gemocht werden.

900 Gemeindesteuern, CHF 3'2ó0'000 Mehrerlrog
Die ordentlichen Steuern des loufenden Rechnungsjohrs logen mit CHF 27,0 Mio. rund CHF 3,0 Mio.
über dem Budget. Der Houptgrund liegt in der positiven wirtschoftlichen Loge und dem Anstieg on
steuerpflichtigen Personen. lnsbesondere die Einkommensentwicklung beiden notürlichen Perso-
nen wirkte sich positiv ous. Hingegen blieben die Steuerertröge ous früheren Johren unter den Er-

wortungen (Budget CHF 2,4 Mio., Rechnung CHF 2,0 Mio.). Aufgrund der Pendenzenouforbeitung
beim Kontonolen Steueromt im Bereich Quellensteuern konnte erneut dos Budget übertroffen wer-
den (Budget CHF 0,55 Mio., Abschluss 0,25 Mio.). Auch bei den Steuerousscheídungen ist die posi-
tive wirtschoftliche Loge spürbor. Der Possivenüberschuss log rund CHF 180'000 unter dem Budget.
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Die Grundsteuern übertrofen den budgetierfen Betrog von CHF 2,0 Mio. um rund CHF 192'000. Dies
donk zweier zu Gunslen der Gemeinde ousgefollener Rechtsmiltelverfohren.

990 Abschreibungen, CHF 150'000 Mehroufwond
Durch den Rûckbou der Liegenschoft on der Schulhousstrosse ó in Brüttisellen musste eine Neube-
wertung des Grundstücks erfolgen. Die Wertberichtigung hot zu höherem Abschreibungsoufwond
geführt.

3.3 Kennzohlenvergleich

Kennzohlenvergleich der Rechnung über die Periode der letzten fünf Johre:

2014 201 5 2016 2017 201 I
Selbstfinonzierun sonteil 9

Selbstfinonzierun rod 197 %
Zinsbelostun onteil -0 27"1

6

rBerechnung ob 20ìó gemöss HRM2-Definitíon (nur noch Zinsen im engeren Sinn, exkl. Mietzinsen)

Der Selbstfinonzierungsonteil drückt ous, wie viele Prozenfe vom Ertrog für lnvestitionen oder zur
Schuldentilgung zur Verfügung stonden. Erstrebenswert ist ein Anteil von mehr ols 25 %.

Der Selbstfinonzierungsgrod zeigt, wie weit die Nettoinvestitionen mit eigenen MiTTeln finonziert wer-
den konnten. Dieser Wert ist über mehrere Johre zu beurteilen. lm longjöhrigen Durchschnitt sollte
eine mindestens hundertprozentige Eigenfinonzierung resulfieren.

Der Zinsbelostungsonteil drückt die Höhe der Fremdkopitolzinsen in Prozenten des Ertrogs ous. ErsTre-

benswert ist ein Anteil von unler 27".

Der Kopitoldienstonteil gibt on, wie viele Prozente vom Ertrog für den Kopitoldienst (Zinsen und or-
dentliche Abschreibungen) für die in der Vergongenheit getötigten lnvestitionen oufgewendeT
werden mussten. Ziel ist ein Wert von unter 5 %.

Die nochfolgende Grofik veronschoulichT die Entwicklung des Nettovermögens über die vergonge-
nen fünf Johre. "Netlovermögen" ist die Bezeichnung für eine der wichtigslen Vergleichsgrössen un-
ter Gemeinden und definiert sich durch die Differenz von Eigenkopitol obzüglich nicht veröusserbo-
rer Anlogen (Verwoltungsvermögen).

20'000'000

^ 
rB'eì3'000

Entwicklung Nettovermögen in CHF

r5'000 000 À r3'Br3'000
^ró10óe'000a r2'0e2'000 I r0'5ó81000l0'000'000

o% ll%6% o%
2s% o% -4% 284%

-2,O % -2,4% -0,2%l -0,4%1
EÚ
J/o 6% B% 6%

5'000 000

201 4 201 5 2016 2017 2018

Aufgrund der tiefer ols erwortet ousgefollenen lnvestitionen, der hohen Steuereingönge und der
guten Budgetdisziplin im obgeloufenen Rechnungsjohr konnte die sich seit 20lZ obzeichnende
Trendwende bestötigt werden.

Dos Nettovermögen stieg um CHt 2,256 Mio. on und stobilisierte sich beíCHF 16,069 Mio. bzw. rund
CHF 2'030 pro Einwohner. Ein douerhofter Rückgong des Nettovermögens bis unter die vom Ge-
meinderot festgelegte Bondbreite von CHF I '000 bis CHF 2'000 pro Einwohner würde gezielte fi-
nonzpolitische Mossnohmen noch sich ziehen.
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Die für dos Rechnungsjohr 20lB beschlossene Steuerfusserhöhung von 2% hoI dozu geführt, doss
beiweiterhin positiver Konjunkturloge und sofern die in den letzten Johren zu beobochtende Aus-
gobenenlwicklung in den Bereichen Gesundheit und der soziolen Wohlfohrt etwos on Dynomík ein-
büsst, wieder Housholtsüberschüsse möglich sein sollten.

lm Zusommenspiel mit dem onlösslich des Budgets 2019 durchgeführten Optimierungsprogromm.
welches nochholtige Budgetverbesserungen von rund CHF 0,3 Mio. noch sich ziehen sollte, hot sich
die finonzielle Perspektive verbessert. Sollen die sich in den nöchsten Johren obzeichnenden lnvesti-
tionsvorhoben so gut wie möglich ous eigenen Milteln finonzieren lossen, sind Ertrogsüberschüsse
ous der Erfolgsrechnung eine Notwendigkeit.

Ab dem Rechnungsjohr 2019 werden die Rechnungslegungsstondords nöher on die Privotwirtschoft
ongeglichen. Do dos Budget 2019 bereiTs unter der neuen HRM2-Vorgobe ersielli worden ist. sind
die vorliegenden Zohlen zum Abschluss 2018 die letzten, die noch Mossgobe der HRMI-Slondords
verorbeitet werden mussten.

Die Umsiellung von HRMI ouf HRM2 hot keinen Einfluss ouf die Liquiditöt, die Fremdverschuldung
und den Coshflow. ln erster Linie wurde der Kontenrohmen erneuert und der Anhong erweifert. lm
Hintergrund müssen die Anlogen des Verwoltungsvermögens neu in einer Anlogenbuchholtung od-
ministriert werden. Durch die Anpossung der Abschreibungsmethode von ,,degressiv" ouf ,,lineor"
ergibt sich beim Abschreibungskostenblock eine Reduktion. Do die Anlogen über eine bestimmte
Nutzungsdouer obgeschrieben werden müssen, verteilen sich die Abschreibungskosten über einen
grösseren Zeitroum ols bisher. Dies wirki sich vorübergehend entlostend ouf die Erfolgsrechnung ous.
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3.4 Johresrechnung20lS
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4 Stellungnohme der Rechnungsprüfungskomm¡ss¡on

Die Rechnungsprüfungskommission hot sich in ihrer schriftlichen Stellungnohme positiv zum Antrog
des Gemeinderots geöussert. Sie empfiehlt, die Johresrechnung 2018 zu genehmigen.
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RPK-Prösident Potrick Woser vezichtet ouf zusötzliche mündliche Erlöuterungen

5 Diskussion

Urs Achermonn zeigt sich im Nomen der FDP über dos positive Ergebnis erfreut. Er donkt dem Ge-
meinderol und der Verwoltung für die sehr gute Budgetdisziplin. Gleichzeitig gibt er zu bedenken,
doss mit der verbesserten Steuerkroft der Ressourcenzuschuss ous dem Finonzousgleich künftig
wegfollen und im Zuge der Unternehmenssteuerreform lllsích ouch die Steuereinnohmen um co.
CHF 700'000 reduzieren dürften.

Hubert Koller schlÍesst sich dem Donk seines Vorredners on.

Korl Bör freut sich ous Sicht des Forums, doss der Gemeinderot die Finonzen so gut im Griff hot und
donkt ollen Behörden und dem Personol für die gute Arbeit. Auch er findet die Steueneform lll hei-
kel, do Wongen-Brüttisellen ols besonders betroffene Gemeinden ousgewiesen wurde.

ó Schlussobstimmung

Die Gemeindeversommlung fosst ohne Gegenstimme folgenden

BESCHTUSS

Die Johresrechnung 201B, wird im Sinne des Antrogs gemöss lilter 2, genehmigt.

)
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Geschött N¡. 2 / Mittelfristiger Rechnungsousgleich

I ErlöuterungendesRessortvorstehers

Der Ressortvorsteher Finonzen und Sozioles erlöutert die Vorloge onhond einer Powerpoini-Prösen-
totion im Detoil und stützt sich dobei ouf die behördliche Broschüre, welche unter www.wongen-
bruettisellen.ch/Politik/Gemeindeversommlung obrufbor ist oder mit einem Abo per E-Moil oder
Briefpost noch House bestellt werden konn.

2 Antrog des Gemeinderots

Der mittelfristige Rechnungsousgleich soll kumulierte Aufwond- bzw. Ertrogsüberschüsse von moxi-
mol CHF 5 Mio. betrogen dürfen.

3 Dos Wesentliche in Kürze

Mit Gemeindeversommlungsentscheid vom 5. Juni20lB wurde für den mittelfristigen Rech-
nungsousgleich einen Zeitroum von ocht Johren definiert.

Ergönzend zum domoligen Entscheid soll der Finonzhousholt solonge ols ousgeglichen gelten.
bis die kumulierten Aufwond- bzw. Ertrogsüberschüsse über den ochtjöhrigen Zeitroum hinweg
nicht mehr ols CHF 5 Mio. betrogen.

Durch die Defínition dieser sinnvollen Bondbreite wird dos slorre Prinzip eines exokten Zielwerts
entschörfi. Mii der prözisierten Auslegung der vorgeschriebenen ,,Ausgeglichenheit" des Finonz-
housholts konn die göngige Proxis fortgeführt und die finonzpolitische Flexibilitöt oufrechterhol-
ten werden.

Der Gemeinderot folgt domít der Empfehlung des Gemeindeomtes des Konïons Zürich

4 Stellungnohme der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommíssion hot sich in ihrer schriftlichen Stellungnohme positiv zum Antrog
des Gemeinderots geöussert. Sie empfiehli, dem Antrog des Gemeinderots zuzustimmen.

RPK-Prösident Potrick Woser vezichtet ouf zusötzliche mündliche Erlöuterungen.

5 Diskussion

Dos Wort wird nicht verlongt

ó Schlussobstimmung

Die Gemeindeversommlung fosst miT einer Gegenstimme folgenden

BESCHTUSS

Der mitlelfristige Rechnungsousgleich soll kumulierte Aufwond- bzw. Ertrogsüberschüsse von moxi-
mol CHF 5 Mio. betrogen dürfen.
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Geschötf Nr. 3 / Bouobrechnung für die Umgesloltung der Kernzone Wongen

I ErlöuterungendesRessortvorslehers

Der Ressortvorsteher Hochbou und Plonung erlöutert die Vorloge onhond einer Powerpoint-Prösen-
totion im Detoil und stützt sich dobei ouf die behördliche Broschüre, welche unter www.wongen-
bruetiisellen.ch/Politik/Gemeindeversommlung obrufbor ist oder mit einem Abo per E-Moil oder
Briefpost noch House bestellt werden konn.

2 Anlrog des Gemeinde¡ols

Die vorliegende Bouobrechnung über die Umgeslollung der Kernzone Wongen von CHF 442'909.55
wird genehmigt.

3 Dos Wesentliche in Kürze

lm Sinne des lnitiotivbegehrens durch die Stimmbürgerschoft und gestützt ouf den Kreditbe-
schluss der GemeÍndeversommlung vom ó. Dezember 201ó wurde die Kernzone Wongen um-
gestoltet und gleichzeiTig die Begegnungszone (Tempo 20) eingeführt.

Die Begegnungszone Dorfplotz Wongen gilt seit Ende AugusI 2017.

Die Bouobrechnung konn nun mit einer Kostenunterschreitung von CHF 22'O9O.45 genehmigt
werden.

4 Slellungnohme der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission hot sich in ihrer schriftlÍchen Stellungnohme positiv zum Antrog
des Gemeinderots geöussert. Sie empfiehlt, dem Antrog des Gemeinderots zuzustimmen.

RPK-Prösident Potrick Woser ist erfreut über dîe Kreditunterschreitung und donkt dem Gemeinderot
für die BudgeidiszÍplin.

5 Diskussion

Dos Wort wird nicht verlongt.

ó Schlussobslimmung

Die Gemeindeversommlung fosst mít einer Gegenstimme folgenden

BESCHTUSS

Die vorliegende Bouobrechnung über die Umgestoltung der Kernzone Wongen von CHF 442'909.55
wird genehmigt.
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Geschöfl Nr. 4 / Teihevision der Verordnung über die Entschödigungen für Behörden und Dienslleis-
tungen im Nebenomt (Entschödigungsverordnung)

I ErlöuterungendesRessortvorslehers

Die Gemeindeprösidentin erlöutert die Vorloge onhond einer Powerpoint-Prösentotion im Detoil
und stützt sich dobei ouf die behördliche Broschüre, welche unter www.wongen-bruettisel-
len.ch/Politik/Gemeindeversommlung obrufbor ist oder mit einem Abo per E-Moil oder Briefpost
noch House bestellt werden konn.

2 Anlrog des Gemeinderots

Der Teilrevision der Verordnung über die Entschödigungen für Behörden und Dienstleisiungen im
Nebenomt (Entschödigungsverordnung), in Kroft ob l. Jonuor 2020, wird wie folgt zugestimmt:

Arl.

3

Entsc hödigungsverordnu ng heute Entsc hödigungsverordnung revidierl
Gemeindeversomml 17. Möz2OO9 Gemeindeversommlu I l. Juni 2019

Gemeinderot (Z Mitglieder) mit folgenden
Pouscholen:
Prösidium CHF ó0'000
L Vizeprösídium CHF 3/'000
2. Vizeprösidium CHF 36'7OO
Schulprösidium CHF 48'000
übrige Mitglieder CHF 3ó'000

Totol CHF 289'700

Schulpflege (4 Mitglieder) mit folgenden
Pouscholen:
Vizeprösidium CHF 24' 00O
Mitglieder CHF 23'000

Totol CHF 93'000

Soziolbehörde (4 Mitglieder) mit folgenden
Pouscholen:
Mítglieder CHF 4'900

Totol CHF l9'ó00
Rechnungsprüf ungskommission (5 Mitglieder)
mit folgenden Pouscholen (inkl. Teuerung):
Prösidium CHF 4'900
Aktuor CHF 3'700
Mitglieder CHF 2'ó00

ToTol CHF ló'400

Weitere Anpossungen

Art Entschödigungsverordnung heute Entsc hödigungsverordnu ng tevidierl
Gemeindeversomml 17. Möz2OO9 Gemeindeversommlu I l. Juni 2019

Für Togungen, Kurse und Seminore besteht je-
doch zusötzlich zur Pouschole Anspruch ouf
ein Toggeld für den holben oder gonzen Tog.
Dovon ousgenommen sind die Mitglieder des
Gemeinderots und der Schulpflege.

3

3

2

Gemeinderot (7 Mitglieder) mit folgenden
Pouscholen (inkl. Teuerung) :

Prösidium CHF 40'927
l. Vizeprösidium CHF 3l'7lB
2. Vizeprösidium CHF 3l'41 I

Schulprösidium CHF 35'Bl I

übrige Mitglieder CHF 30'ó95

Tolol CHF 231'952

Schulpflege (4 Mitglieder) mit folgenden
Pouscholen (inkl. Teuerung) :

Vizeprösidium CHF 22' 203
Mitglieder CHF 2l'180

TotolCHF B5'743

Soziolbehörde (4 Mitglieder) mit folgenden
Pouscholen (inkl. Teuerung) :

Mitglieder CHF 4'Bl0

Totol CHF 19'240
Rechnungsprüf ungskom mission (5 Mitglieder)
mit folgenden Pouscholen (inkl. Teuerung):
Prösidium CHF 4'Bl0
Aktuor CHF 3'ó83
Mitglieder CHF 2'558

Totol CHF l6'l67

Für Togungen, Kurse und Seminore besteht je-
doch zusötzlich zur Pouschole Anspruch ouf
ein Toggeld für den holben oder gonzen Tog.
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Für die Lehrerbeurteilung (MAB) durch die
Schulpflege werden folgende Pouscholen
pro MAB (für die Vorbereilung, Durchführung
und Nochbeorbeiïung) ousgerichtel:

Pro kontonole und kommunole
Lehrperson ols l. SPF-Mitglied

Pro kommunole Lehrperson ols
2. SPF-Mitglied

Pro Schulleitung ols l. SPF-Mitglied
mit Beurteilun gsveronlwortlichkeii

Pro Schulleitung ols l. SPF-Miiglied
ohne Beurteilungsveroniwortlichkeit 460

lB0

240

5ó0

lm Weiteren gelten die Bestimmungen der
AHV, lV, ALV, EO, FAK sowie der beruflichen
Vorsorge.

Art. Enfschödigungsverordnung heule Enlsc hödigungsverordnu ng revidiert
Gemeindeversommlun 17. Mö220O9 Gemeindeversommlu I l. Juni 2019

Streichung: Die Lehrerbeurteilungen (MAB)
durch die Schulpflege sollen nicht mehr sepo-
rot entschödigt werden (neu in bisherigen
Pouscholen entholten).

Gemöss Beschluss der Schulpflege gelten die
nebenstehenden Ansötze bereits heute nicht
mehr und sind tiefer.

lm Weiteren gelten die Bestimmungen der
AHV. lV, ALV, EO, FAK sowie der beruflichen
Vorsorge bis zum ordentlichen AHV-Alter.

3 Dos Wesentliche in Küze

Gestützt ouf die Erkenntnisse eínes Workshops zur Vorbereitung der Amtsdouer 2018-2022ho|
der Gemeinderot die vor zehn Johren erlossenen behördlichen Entschödigungen, in Absproche
mit der Schulpflege und den Prösidien der übrigen Behörden, überprüft. Zudem wurden Funkti-
onsbeschriebe mit dem dozugehörigen Arbeitsoufwond erstellt.

Diese Überprüfung hot ergeben, doss beim Gemeínderot Hondlungsbedorf bestehl. Sowohl
oufgrund der Komplexitöt ols ouch der Quontilöt der Aufgoben ist die Belostung des Gemein-
derots. insbesondere des Gemeindeprösidiums, weiterhin gestiegen. Auch die Prösenzzeil für
Sitzungen und Termine, insbesondere ouch togsüber, ist gestiegen.

Bei den onderen Behörden ist der Aufwond, gemöss Rückmeldungen deren Prösidien, in etwo
gleich geblieben.

Vor diesem Hintergrund sollen die Pouscholentschödigungen des Gemeinderots und der Schul-
pflege, im Rohmen einer Teilrevision der Verordnung über die Entschödigungen für Behörden
und Dienstleistungen im Nebenomt (Entschödigungsverordnung) vom 17. Maz 2009. ongeposst
werden. Neben den Anpossungen bei Gemeinderoi und Schulpflege sollen die Entschödigun-
gen der Soziolbehörde und Rechnungsprüfungskommission, unter Berücksichtigung der bisheri-
gen Teuerungen, oufgerundet werden.

Mit der Teilrevísion der Entschödigungsverordnung sind zudem folgende Anpossungen verbun-
den:

Die Pensionskossenlösung von Gemeinderot und Schulpflege soll beibeholten werden - neu
ober nur noch bis zum ordentlichen AHV-Alter (bisher nicht geregelt).

- Für den Gemeinderot und die Schulpflege sollen keine Toggelder für Kurse und Seminore
mehr obgerechnet werden können (neu in Pouscholen entholient).

- Die Lehrerbeurteilungen durch die Schulpflege sollen nicht mehr seporot entschödigt wer-
den (neu in Pouscholen geregeltz).

I Toggelder Gemeinderol und Schulpflege 20ìB CHF 9'OOO
2 EnTschödigungen für Lehrerbeurteilungen 20l8 CHF 5'O4O

3

I
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Ziel der vorlíegenden Teílrevision der Entschödigungsverordnung ist, eine ongemessene und
zeitgemösse Entschödigungsregelung der Behörden für die kommenden Johre zu erholten.

Die domit verbundenen jöhrlich wíederkehrenden Mehrkosten beloufen sich ouf rund
CHF 5l '500 (inkl. Wegfoll Toggelder für Gemeinderot und Schulpflege sowie Lehrerbeurteilun-
gen durch die Schulpflege).

4 Stellungnohme derRechnungsprûfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission hot sich in ihrer schriftlichen Stellungnohme negoTiv zum Antrog
des Gemeinderots geöussert. Sie empfiehlt, den Antrog des Gemeinderofs obzulehnen.

RPK-Prösident Potrick Woser begründet die oblehnende Holtung der RPK dorin, doss die vom Ge-
meinderot beontrogten Entschödígungserhöhungen im Vergleich zum Bezirk Uster zu hoch ousge-
follen sind. Zudem erochtet die Rechnungsprûfungskommission die Erhöhung der Entschödigungen
der Gemeinderotsmitglieder um einen zweistelligen Prozenlbereich ols nicht verhöltnismössig.

5 Diskussion

Morlis Dürst regt on, doss Wongen-Brüttisellen bezüglích Aufgoben und Zusommenorbeit mehr mit
den glow-Gemeinden verglichen werden sollte. Mit diesem Vergleich sind donn ouch die beon-
trogten Erhöhungen obsolut stimmig. Zudem wurde der von RPK-Prösident Potrick Woser zitierte Be-

zirksvergleich inzwischen durch Anpossungen in Möncholtorf und Schwezenboch bereits wieder
noch oben verschoben.

Urs Achermonn voTiert nomens der FDP, die vorgesehene Entschödigungserhöhungen obzulehnen.
Díes vor dem Hintergrund, doss die Arbeit des Gemeinderots in erster Linie strotegisch geprögl und
nicht operotiv sein soll. Er findeT es suspekl, doss die Arbeitslost seit der letzten Entschödigungson-
possung vor zehn Johren so stork gestiegen sein soll. Er onerkennt ober, doss die Komplexitöt der
Geschöfte zugenommen hot. Zudem befürchtet er, doss sich die vom Gemeinderot ousgewiese-
nen höheren Pensen obschreckend ouf künftige poTenzielle lnteressierte für Behördenömter ouswir-
ken könnte.

Gobriele Stoub donkt ollen Behörden nomens der SP für dos grosse Engogemenl. Sie unterstützt die
mit der Teilrevision vorgeschlogenen Erhöhungen der Behördenenlschödigungen. Die SP wird vor
den nöchsten Erneuerungswohlen die Absichten der Kondidierenden bezüglich Verfügborkeit zur
Ausübung der effektiv benötigten Pensen nochmols oufgreifen. Künftíg sollen die Kondidierenden
vor Wohlen tronsporent mochen, in welchem Umfong sie im Foll einer Wohl bereit sind, ihr berufli-
ches Engogement zu reduzieren.

René Widmer spricht sich im Nomen der SVP für eine Ablehnung der Vorloge ous. Eine Erhöhung
von l0 bis I 5 7" wöre seines Erochtens noch in Ordnung gewesen. Zudem sieht er noch wie vor eine
gewisse Ehrenomilichkeit in der Ausübung eines Behördenomts.

Alfred Brüderlin plödiert für ein klores Jo. Eine foire Entschödigung verhindert ouch KorrupÌion und
Vetternwirtschoft.

Gerold Rothenfluh findet es sehr sympothisch, doss onstelle von Sítzungsgeldern noch wie vor nur
Pouscholentschödigungen vorgesehen sind. Auch er isi klor für die Vorloge und findet, doss mon für
gute Leute ouch eine onstöndige Entschödigung ousrichten muss.

Korl Bör votiert nomens des Forums für eine klore Zustimmung zu diesem ousgeglichenen Antrog des
Gemeinderots. Als ehemoliger RPK-Prösident findet er die Begrûndung seitens der RPK spitzfindig.
Seines Erochtens sind die für die Neuberechnung herongezogenen Komponenten - die Pensen, ols
Berechnungsbosis CHF 120'000 sowie weiterhin keine Ausrichtung von Sitzungsgeldern - obsolut
stimmig. Er findet den Vergleich mit den Gemeinden in der glow-Region ebenfolls richtig.
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Peter Fehr gibt zu bedenken, doss der Aufwond einer Behördentötigkeit ollen nícht lnvolvierten viel
zu wenig bewusst ist. Alle ehemoligen Gemeinderotsmitglieder können bestötigen, doss ein un-
gloublicher Aufwond mil der gemeinderötlichen Behördentötigkeit verbunden ist. Ein Gemeinde-
prösidium konn nicht mit dem mittleren Koder in der Privotwirtschoft und einer Besoldung von CHF
120'000 verglichen werden. Dos míttlere Koder orbeitet nicht om Feierobend und om Wochenende
wie in einem Behördenomt. Vielmehr muss dos Gemeindeprösidium mit einem Geschöftsführer ver-
glichen werden. lnsbesondere beieinem Umsotz wie in Wongen-Brüttisellen von CHF 30 Mio.. Gute
Leute helfen sporen, günstige Leute nicht. Von Ehrenomtlichkeit konn heute nicht mehr die Rede
sein. Es geht hier um Wertschötzung und die Entschödigung on die Bürde, die mon mit einem Be-
hördenomt ouf sich nimmt.

Rito Loewenthol kennt Morlis Dürst ols sehr engogierte Prösidentin, die mit der hohen Komplexitöt
der Geschöfte umgehen konn. Sie hot vollstes Verirouen in den Gemeinderol.

Heidi Arn fíndet, doss es nicht motivierend ist, wenn mon zehn Johre den gleichen Lohn hot. Es ist

desholb höchste Zeit, on eine Entschödigungserhöhung zu denken.

Emil Rebsomen stellt folgende Änderungsontröge

Anpossung Artikel 8 betreffend Pensionskossenlösung: Der Possus ,,neu ober nur noch bis zum or-
dentlichen AHV-Alfer" sollgestrichen werden (Formulierung belossen wie bisher).

Anpossung Artikel 3 mii folgenden Entschödigungen
GR Prösidium CHF 4ó'000
GR l. Vize CHF 35'000
GR 2. Vize CHF 34'000
GR Schulprösidium CHF 40'000
übrige GR-Mítglieder CHF 33'000

Nochdem dos Wort nicht mehr verlongt wird, lösst Morlis Dürst wie folgt obstimmen

Antrog Gemeinderot l. Vizeprösidium CHF 3Z'000 5ó Stimmen (Antrog geht in Schlussobstimmung)
Antrog Emil Rebsomen CHF 35'000 22 Stimmen

Antrog Gemeinderol2.Yizeprösidium CHF 3ó'200 55 Stimmen (Antrog geht in Schlussobstimmung)
Antrog Emil Rebsomen CHF 34'000 25 Stimmen

Antrog Gemeinderol Art. B

Antrog Emil Rebsomen Art. B belossen
wie bisher (Streichung ,,bis ordentliches
AHV-Alter")

AnIrog Gemeinderot Prösidium CHF ó0'000
Antrog Emil Rebsomen CHF 4ó'000

Antrog Gemeinderot Schulprösidium CHF 48'000
Antrog Emil Rebsomen CHF 40'000

Antrog Gemeinderot GR-Mitglied CHF 3ó'000
Antrog Emil Rebsomen CHF 33'000

ó2 Slimmen (Antrog geht in Schlussobstimmung)
23 Stimmen

57 Stimmen (Antrog geht in Schlussobstimmung)
28 Stimmen

5ó Stimmen (Antrog geht in Schlussobstimmung)
2ó Stimmen

59 Stimmen (Anttog geht in Schlussobstimmung)
22 Stimmen

6 Schlussobslimmung

Die Gemeindeversommlung fossl mit ól Jo-Stimmen und 2ó Nein-Stimmen folgenden
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BESCHTUSS

Der Teilrevision der Verordnung über die Entschödigungen für Behörden und Dienstleistungen im
Nebenomt (Entschödigungsverordnung), in Kroft ob l. Jonuor 2020, wird im Sinne des Antrogs ge-
möss Ziffer 2, zugestímml.

Geschött Nr. 5 / Teilrevision Gebührenverordnung

I ErlöuterungendesRessortvorslehers

Der Ressortvorsteher Tiefbou und Sicherheit erlöutert die Vorloge onhond einer Powerpoint-Prösen-
totion im Detoil und stützt sich dobei ouf die behördliche Broschüre, welche unter www.wongen-
bruetfisellen.ch/Politik/Gemeindeversommlung obrufbor ist oder mit einem Abo per E-Moil oder
Briefpost noch House bestellt werden konn.

2 Antrog des Gemeinderots

Gestützt ouf dos neue Porkplotzbewirtschoftungskonzept sowie die neue Friedhof- und BesTot-
tungsverordnung wird die Gebührenverordnung vom I . Jonuor 2018 per I . Jonuor 2020 wie folgt
teilrevidiert:

Art. Form heute Formulierun neu
3ó Abs. l I Die Gebühren für den Unterholt von

Gröbern von Verstorbenen mit oder
ohne vormoligen zivilrechtlichen Wohn-
sitz in der Gemeinde bemessen sich
noch Aufwond und werden den Mie-
tenden für die Douer der Grobruhe in
Rechnung gestellT.

37 (neu) Für den betrieblichen Unterholt der
Friedhofonloge wird ein Pouscholbetrog
erhoben. der sich noch den Gesomt-
oufwendungen richtet.

4ì (neu) Die Festsetzung der Porkgebühren ouf
öffentlichem Grund erfolgt gestützt ouf
dos Reglement über dos Abslellen von
Fohzeugen ouf öffenllichem Grund,
dos sich noch den Gesomtoufwendun-
gen richfet.

3 Dos Wesentliche in Kürze

Durch díe Einführung des neuen Gemeindegesetzes fiel die kontonole Gebührenverordnung für
Gemeindebehörden ouf den L Jonuor 20lB ersotzlos weg. Die Gemeindeversommlung erliess
desholb miT Beschluss vom 5. Dezember 2017 ouf den l. Jonuor 20lB eine kommunole Gebüh-
renverordnung.

ln der Gebührenverordnung sind olle Gebühren der Gemeinde geregelt, ousser jenen der ei-
genwirtschoftlichen Betriebe für die Wosser- und Elektrizitötsversorgung sowie für die Abwosser-
und Abfollentsorgung. Für diese Bereiche bestehen bereits genügende gesetzliche Grundlo-
gen.

Der Vollstöndigkeit holber sind diese Bereiche dennoch in der Verordnung erwöhnt, verweisen
jedoch lediglich ouf die gesetzliche Grundloge.

I Die Gebühren für den Unterholt von
Gröbern von Verstorbenen mit oder
ohne vormoligen zivilrechtlichen Wohn-
sitz ín der Gemeinde bemessen sich
noch Aufwond und werden den Mie-
tenden jöhrlich in Rechnung gestellT.
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lm Verlouf der vergongenen Monote wurde ein Porkplotzbewirtschoftungskonzepi für dos Por-
kieren ouf öffentlichem Grund mit entsprechenden Gebührenfolgen erlossen. Auch wurde im
Rohmen der Überorbeitung der Friedhof- und Bestottungsverordnung die Friedhofbewirtschof-
tung neu geregelt, wos nun die Teílrevision der Gebührenverordnung erforderlich mocht.

4 Stellungnohme derRechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommissíon hot sích in ihrer schriftlichen Stellungnohme zu Artikel 41, bezüg-
lich Porkplotzgebühren, negotiv geöussert. Sie empfiehlt. diesen Artikel, im Sinne eines Änderungs-
onfrogs, obzulehnen und dem Antrog des Gemeinderots zu den übrigen Artikeln zuzustimmen.

RPK-Prösident Potrick Woser stellt fest, doss die Rechnungsprüfungskommission die Finonzierung des
Porkplotzbewirtschoftungskonzepts ols nicht trogföhig erochtet.

5 Diskussion

Emil Rebsomen ist, ouch im Nomen der FDP. der Meinung, doss dos Porkplotzbewirtschoftungskon-
zept nicht kosTendeckend sein wird und nur zu einem unverhöltnismössigen Verwoltungsoufwond
führt. Er stellt desholb den gleichen Antrog wie die RPK, wonoch Artikel 4l der neuen Gebührenver-
ordnung ersotzlos gestrichen werden soll.

Cloudio Studer informiert, doss der Gewerbeverein Stimmfreigobe zu diesem Geschöft erteilt hoi.

Hubert Koller schliesst sich, nomens der SVP, den Aussogen seines Vorredners Emil Rebsomen on.
Auch er stellt den Antrog, doss Artikel 4l der neuen Gebührenverordnung ersotzlos gestrichen wer-
den soll. Dies ouch vor der Hintergrund, doss heute bereils olles bestens funktioniert mit dem Porkie-
ren.

Mortin Kull gibt zu bedenken, doss der Antrog des Gemeinderots die einzige Lösung ist, um für díe
gemöss Porkplotzbewirtschoftungskonzept vorgesehenen beschilderten Porkfelder Gebühren erhe-
ben zu können.

Morlis Dürst ergönzt, doss die Mossnohmen des mit Steuergeldern finonzierten PorkplotzbewirtschoÊ
tungskonzepts ohne dem vorgesehen Artikel 4l einfoch ohne Gebühreneinnohmen umgesetzt wer-
den müssten und so donn wirklich keine Kostendeckung mehr möglich wöre.

Mojo Grof weist dorouf hin, doss Wongen-Brüttisellen die einzige Gemeinde in der Region ist, die
noch über keín Porkplotzbewirtschoftungskonzept verfügt. Es konn nicht sein, doss Auswörtige ihre
Fohzeuge grotis in Wongen-Brüttisellen ein bis zwei Wochen porkieren und donn mit der S-Bohn
zum Flughofen Kloten in die Ferien verreisen. Sie zeigt sich zudem erstount. doss einzelne Porteiver-
treter. die in der vom Gemeinderot eingesetzten und breit obgestützten Arbeitsgruppe dobeiwo-
ren. heute für ein Nein votíeren. Sie oppellierl, den dezeiiigen Porkplotztourismus von Auswörtigen
in Wongen-Brüttisellen mit einem kloren Jo zum Antrog des Gemeinderots zu beseitigen.

Morlis Dürst weist dorouf hin, doss zurzetl ouch Schiffe und ouswörTige Lieferwogen grotis in Quortie-
ren obgestellt werden dürfen.

Joe Stöcklifindet dos Porkplotzbewirtschoftungskonzept nícht nötig. Schon heute könnte mon miÌ
regelmössigen Kontrollen der Porkscheiben seitens der Polizei mehr Bussen oussprechen. Dement-
sprechend slellt er ebenfolls den Antrog. doss Artikel 4l gesTrichen werden soll.

Mortin Kull bestötigt, wos Mojo Grof bereits erwöhnt hot. Die vom Gemeinderot eingesetzte Arbeiïs-
gruppe wurde unter Einbezug der Bevölkerung breit obgestützt. Zudem wurden diverse externe
Fochspeziolisten für die Konzeptentwicklung beigezogen. Die Arbeitsgruppe hot hervorrogende Ar-
beil geleistet. Wesholb heute einzelne Arbeitsgruppenmitglieder plötzlich gegen dos Konzept votie-
ren, konn er ouch nicht nochvollziehen. Mortin Kull mocht nochmols ouf die dezeitigen Missstönde
oufmerksom. lnsbesondere ist zuzeil stossend, doss Auswörtige die Porkplötze in der Gemeinde blo-
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ckieren und die Einwohnerschoft sich donn verstöndlichen¡¿eise bei der Gemeindeverwoltung be-
schwert. Ohne einem Jo zum Antrog des Gemeinderots für eine Gebührenerhebung lösst sich die
dezeitíge Porkplotzproblemotik jedenfolls nicht lösen.

Morlis Dürst betont nochmols, doss schlussendlich die Einwohnerschoft von der Gebührenerhebung
profitiert. Dos Porkplotzbewirtschoftungskonzept ist ouch immer unter dem Blickwinkel zum Schutz
der eigenen Bevölkerung entstonden.

Joe Stöcklifindel, doss die Porteien dos Konzept oblehnen dürfen, ouch wenn einzelne Porteimit-
glieder in der Arbeitsgruppe vertreten woren.

Hubert Koller möchte wissen wie die Busseneinnohmen der Stodtpolizei Dübendorf verteilt werden

Morlis Dürst informiert, doss der Kostenverteiler gemöss Anschlussvertrog - im Verhöltnis zu den Ein-
wohnezohlen - mit der Stodt Dübendorf sowohl für den Aufwond ols ouch den Ertrog gilt.

Nochdem dos Wort nichl mehr verlongt wird, lösst Morlis Dürst wie folgt obstimmen

Antrog Gemeinderot Art. 41 55 Stimmen (Antrog geht in Schlussobslimmung)
Antrog RPK, Emil Rebsomen und Hubert Koller 32 Stimmen
Streichung Art.4l

ó Schlussobslimmung

Die Gemeindeversommlung fossl mit 5ó Jo-Stimmen und 24 Nein-Stimmen folgenden

BESCHTUSS

Gestützt ouf dos neue Porkplotzbewirtschoflungskonzept sowie die neue Friedhof- und
Bestottungsverordnung wird, im Sinne des Antrogs gemöss Ziffer 2, die Gebührenverordnung
vom I . Jonuor 20lB per I . Jonuor 2020 leilrevidiert.
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Geschötl Nr. ó / Anfrogen noch $ l7 des Gemeindegesetzes

ó.1 Ausgongsloge

Prisko Senn hoi om 13. Moi2019 (Eingong 15. Moi20l9) eine schriftliche Anfroge fÜr die Gemeinde-
versommlung vom 1 I . Juni 2019 mit folgendem Anliegen eingereicht:

Sehr geehrfe Domen und Herren des Gemeinderotes

Gemöss $ lZ des Gemeindegesetzes reiche ich ols stimmberechtigte Einwohnerin der Gemeinde
Wongen-Brütfisel/en f ür die Gemeindeversommlung om Diensfog, I I . Juni 2019 folgende Anfroge
e,n:

Auf meinem Arbeitsweg sowie ouch in meiner Fretzeif überquere ich regelmössig die Kreuzung
Zürichsfrosse/Riedmühlesfrosse/Dorfsfrosse. Dobeisfel/e ich sfefs fest, wie geföhrlich diese Kreuzung
sowoh/ f ür die Auto- und Fohrrodfohrer o/s ouch f ür dte Fussgönger ist, insbesondere bei dem sfetig
sehr hohen Verkehrsoufkommen wöhrend der Pendlerzeiten. Do ous ollen vier Richtungen vielVer-
kehr in die Kreuzung einf/iessl ist der Verkehrsfluss enfsprechend schlechf und dos Unf ollrisiko enorm
hoch.

Meines Erochfens wöre die Enichlung eines KreÍsels on dieser Kreuzung eine geeignefe und
notwendige Mossnohme, um den Verkehrsf/uss zu verbessern und dos ongesprochene Risiko zu

mindern. lch f roge Sie on, ob in diese r Hinsicht eine Projektierung geplont oder louf end is|? Folls

nein, wos sind lhre Gründe, wesho/b Mossnohmen zur Verbesserung des Verkehrsflusses sowie der
U nf ollri siko mi n d e r u n g dieser Kre u zu n g ni cht n o fw en dig ersc h e i n e n ?

Besfen Donk f ûr lhre schriffliche Antworf sowie die Aufnohme des Antroges in die Geschöfte der
Gemeindeversommlung om I l. Juni 2019.

6.2 Antworlen ouf die voterwöhnten Frogen (Mortin Kull)

Bei der ZürichsTrosse, welche von Dietlikon vio Brüttisellen noch Boltenswil führt, hondelt es sich um
eine Kontonsstrosse. Die Boudirektion des Kontons Zürich ist sowohl für den boulichen und betriebli-
chen Unterholt ols ouch für Projekte im Bereich von Kontonsstrossen zustöndig. Die RiedmÜhle- und
Dorfstrosse befinden sich im Eigentum der Gemeinde Wongen-Brüttisellen. Bei einem ollfölligen Bou-
vorhoben ist die Gemeinde für jede Einmündung in die Kontonsstrosse kostenpflichtig. die Entschei-
dungsbefugnis liegT jedoch beim Tiefbouomt des Kontons Zürich.

Die Zürichstrosse befindet sich in einem sonierungsbedürftigen Zustond. lm Zusommenhong mit der
onstehenden Sonierung der Zürichstrosse wurde ein Betriebs- und Gestoltungskonzept (BGK), dotiert
vom 29. April 201 ó, erorbeitet. Der Beorbeitungsperimeter für dos BGK erslreckt sich von der Stoti-
onsstrosse bis zur nördlichen Gemeindegrenze und weist eine Lönge von ungeföhr 800 m ouf. Die
Mossnohmen beinholten wichtige Porometer wie der Anschluss on dos Flomingo-Projekt, die ln-
tegrotion der Neugestoltung in den beslehenden Strossenroum, die integrole Verbesserung der
Verkehrssicherheit und der Leístungsföhigkeit sowie eine siedlungsorientierte Gestoltung der Zürich-
strosse. Eine spezielle Betrochtung erfolgte für den Zentrumsknoten mit der Holden-, RiedmÜhle- und
Zürichstrosse. Es ist dem Gemeinderot ein wichtiges Anliegen, dem Leitbild 2045 Rechnung zu tro-
gen. Dieses sieht vor, dos Zentrum verkehrsberuhigend ouszugestolten. Eine Regelung mittels Licht-
signolonloge wurde ous Ortsbildgründen verworfen. Für die Gewöhrleistung einer ousreichenden
Kopozitöt wören die Ausboumossnohmen zudem relotiv umfossend. lm Weiteren wurde ein Mi-
nikreisel geprüft, ober ous verschiedenen Gründen wieder verworfen. Mit einem MinikreiselwÜrden
die Abbiegebeziehungen über die Holden- und Riedmühlestrosse in die Zürichstrosse bzw. dos Que-
ren der Zürichstrosse verbessert. Zugleich gewönne die Verbindung Holden- und Riedmühlestrosse
on Attroktivitöt, wos jedoch nicht im Sinne der Gemeinde ist. Um die Wohnquortiere vor ortsfrem-
dem Durchgongsverkehr zu schûtzen, soll gerode dos verhindert werden. Mit dem Minikreiselwür-
den die Gemeindestrossen gegenüber der Zürichstrosse gleichberechtigt. Diese Hierorcheverönde-
rung wird vom TiefbouomT des Kontons Zürich nicht unterstützt.
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Die Sonierung der Kontonsstrosse und die Umsetzung des BGKs konn noch Fertigstellung des Flo-
mingo-Projekts in Angriff genommen werden. Noch dem dezeitigen Kenntnisstond konn dos Flo-
mingo-Projekt im Johr 2022lerliggestellt und dos BGK ob 2023 reolisiert werden. Mit dem BGK sind
beispielsweise Fohrbohnverengungen, Bepflonzungen und Fohrrodwege ongedocht. Diese Moss-
nohmen werden unter onderem die Sicherheit erhöhen.
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Prisko Senn donkt dem Gemeinderot für die detoillierten lnfos und ist enttöuscht, doss nicht schon
mehr geplont ist. Sie hofft mit ollen onderen Personen, die diese Kreuzung töglich überqueren müs-
sen, doss weiterhin olle heil bleiben. lhre kuze Stellungnohme schliesst sie mit folgenden Worten ob:
,,Bitte sind Sie vorsichtig ouf díeser Kreuzung."

Abschluss der Versommlung

Gemeindeprösidentin Morlis Dürst verobschiedet Gemeindeschreiber Christoph Bless, der eine
neue Herousforderung onnehmen wird, und donkt ihm für sein longjöhriges engogiertes Wirken für
die Gemeinde Wongen-Brüttisellen.

Christoph Bless donkt den Einwohnerinnen und Einwohnern ebenfolls für dos Vertrouen in den letz-
ten 24 Johren und Morlis Dürst, dem Gemeinderot sowie dem Verwoltungspersonol für die grosse
Wertschötzung und vertrouensvolle Zusommenorbeii.

Morlis Dürst erkundigt sich noch ollföllígen Einwendungen gegen die Durchführung der Verhondlun-
gen und Abstimmungen.

Nochdem sich niemond mehr zu Wort meldet, schliesst sie die Versommlung um 22.30 Uhr miT dem
Hinweis, doss dos Ergebnis im Kurier vom 13. Juni 2019 publiziert und dos Protokoll ob 2l . Juni 2019 in
der Gemeindehomepoge oufgescholtet wird.

Morlis Dürst weist noch ouf die nöchste Gemeindeversommlung hin, lödt zum Apéro ein und
wünscht ollen einen schönen Sommer.
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Für die Richtígkeit:

Gemeindeschreiber

ì
I

Chrístoph Bless

Geprüft und für richtig befunden:

Gemeindeprösidentin

n4
Morlis Dürst

Die Stimmenzöhlenden

Alfred Stoub
2

Thomos Peter

,)
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